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Drogensendung
in der Handtasche

der Freundin
Bewährungsstrafe für Dealer

hmd OSNÄBRÜCK. Den Han
del mit Drogen räumte der
30-jährige Osnabrücker ein.
Dies brachte ihm in Verbin
dung mit einer alten Verur
teilung eine Bewährungs
strafe von 18 Monaten ein.
Fraglich war die Rolle seiner
Lebensgefährtin, in deren
Handtasche Marihuana ge
funden worden war. Das
Amtsgericht Osnabrück kam
in dem gestrigen Verfahren
zu dem Ergebnis, dass sie
sich lediglich der Beihilfe
schuldig gemacht habe, und
verhängte eine Geldstrafe.

Aufgeflogen war der Han
del im vergangenen August:
Ein 23-jähriger Bekannter,
der bereits vei'm"teilt wurde,
hatte sich bei dem Angeklag
ten gemeldet: "Man kannte
sich als Weichdrogenkonsu
meuten", erläuterte der Ver
teidiger. Das bedeutete, dass
man sich bei Bedarf gegen
seitig Marihuana verkaufte.
In diesem Fall hat1e der An
rufer 50 Gramm bestellt, die
300 Euro kosten sollten.

Hausdurchsuchung

Eigentlich hatte der Ange
klagte diese im Zuge anderer
Erledigungen liefern \vollen,
da er abcr aufgehalten wur
de, bat er seine Lebensge
fährtin darum, die Drogen zu
überbringen. Das Pech der
3I-Jährigen: Genau zu dem
Zeitpunkt fand bei dem po
tenziellen Käufer eine Haus
dUl'chsüchung statt, und bei
dieser Gelegenheit \varfen
die Polizeibeamten auch ei
nen Blick in die Handtasche
der Besucherin.

Die Drogenlzarriere des
Angekbgt~n ist Mit 15
Jahren fing e1':,1L geIegent
lieh l\is.rihLana zu l'2.Llchen,
mit 18 gCSCl1?Jl ci){:') regdmä-

In der '/lull1lu.ng des PaH
res,. das vun I--fanz IV lebt,

fanden die Polizeibeamten
nicht nur weitere 59 Gramm
Marihuana. Sie steliten auch
fest, dass das Gäste-We als
Konsumraum verwendet
wurde. Da das Paar drei Kin
der hat, blieb die Tür tags
über geschlossen.

Dass die Partnerin über die '
Drogenabhängigkeit des 30
Jährigen im Bilde war, räum
te die Verteidigung sofort
ein. Selber habe sie aber we
der konsumiert noch Drogen
verkauft, unterstrich der
Recbtsanwalt.

Lediglich Beihilfe

Die Staatsanwaltschaft sah
dennoch eine Täterschaft
und nicht allein Beihilfe und
forderte eine Geldstrafe in
Höhe von 90 Tagessätzen zu
je15 Euro.

Zu einem anderen Ergeb
nis kam die Verteidigung. Die
"Tatherrschaftll habe beim
Partner gelegen, darüber hin
aus könne man die Kronzeu
genregelung anwenden, da
die Angeklagte eine "aktive
Tataufklärung" geleistet ha
be. Die Verteidigung plädier-"
te deshalb darauf, l<eine Stra
fe zu verhängen.

Das Anltsgericht kam
ebenfalls zu dem Ergebnis,
dass lediglich Beihilfe vorlie
ge. Es verhängte dennoch ei
ne Geldstrafe über 60 Tages
sätze zuje zehn Euro.

Der Haupttäter wurde
zwar zu einer Bevvährungs
strafe verurteilt, diese ist
aber an eine stationäre Dro
gentherapie gebunden.
·Wenn er diese abbreche,
müsse er doch ins Gefängnis,
machte der Vorsitzende
Richter in der Urteilsbegrün
dung deutlich.

L81Jl Verteidigung hat der
30-Jälnige bereits eine K08
terrzn::-:dge für eHe ThernnJe.
nur dc1.s-Datum sei noch' of~
fen.


